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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 099-2017

Vorstossart: Interpellation

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2017.RRGR.227

Eingereicht am: 28.03.2017

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Freudiger (Langenthal, SVP) (Sprecher/in)

 

 

  

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:  

RRB-Nr.:  

Direktion: Polizei-

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Jahrelanges Nutzen von Motorfa

Gemäss Artikel 115 Absatz

Motorfahrzeuge und Anhänger u

schweizerischen Kontrollschildern

• ihr Standort sich seit mehr als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr als drei

genden Monaten in der Schweiz befindet (Bst. a)

• der Halter sich seit mehr als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr als drei zusammenhä

genden Monaten in der Schweiz aufhält und das Fahrzeug länger als einen Monat

wendet (Bst. b) 

• der Halter mit rechtlichem Wohnsitz in der Schweiz sich für weniger als zwölf zusammenhä

gende Monate im Ausland aufhält und das Fahrzeug länger als einen Monat hier

Dennoch wurden dem Unterzeichne

mutmasslich seit über einem Jahr ununterbrochen mit demselben ausländischen Kontrollschild 

verkehren. Die jeweiligen Halter dürften in diesem Fall ihre

ten nicht nachgekommen sein.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:
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Jahrelanges Nutzen von Motorfahrzeugen mit ausländischen Kontrollschildern?

atz 1 der Verkehrszulassungsverordnung (VZV) 

Motorfahrzeuge und Anhänger unter anderem dann mit schweizerischem Fahrzeugausweis und 

schweizerischen Kontrollschildern versehen werden, wenn 

ihr Standort sich seit mehr als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr als drei

genden Monaten in der Schweiz befindet (Bst. a) 

der Halter sich seit mehr als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr als drei zusammenhä

ten in der Schweiz aufhält und das Fahrzeug länger als einen Monat

der Halter mit rechtlichem Wohnsitz in der Schweiz sich für weniger als zwölf zusammenhä

gende Monate im Ausland aufhält und das Fahrzeug länger als einen Monat hier

Dennoch wurden dem Unterzeichner verschiedene Fälle mitgeteilt, in denen Motorfahrzeuge

mutmasslich seit über einem Jahr ununterbrochen mit demselben ausländischen Kontrollschild 

Die jeweiligen Halter dürften in diesem Fall ihren strassenverkehrsrechtlichen Pflic

nachgekommen sein. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

I 
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hrzeugen mit ausländischen Kontrollschildern? 

Verkehrszulassungsverordnung (VZV) müssen ausländische 

schweizerischem Fahrzeugausweis und 

ihr Standort sich seit mehr als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr als drei zusammenhän-

der Halter sich seit mehr als einem Jahr ohne Unterbruch von mehr als drei zusammenhän-

ten in der Schweiz aufhält und das Fahrzeug länger als einen Monat hier ver-

der Halter mit rechtlichem Wohnsitz in der Schweiz sich für weniger als zwölf zusammenhän-

gende Monate im Ausland aufhält und das Fahrzeug länger als einen Monat hier verwendet 

verschiedene Fälle mitgeteilt, in denen Motorfahrzeuge 

mutmasslich seit über einem Jahr ununterbrochen mit demselben ausländischen Kontrollschild 

ssenverkehrsrechtlichen Pflich-
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1. Wie beurteilt der Regierungsrat generell die Einhaltung der Vorgaben von Artikel 115 VZV im 

Kanton Bern? 

2. Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass nach Ablauf der entsprechenden Fristen Halter 

ausländischer Motorfahrzeuge ihren Pflichten nachkommen und schweizerische Fahrzeug-

ausweise und Kontrollschilder einlösen? 

3. Welche Gefahren aus einer verzögerten/fehlenden Einlösung von inländischen Fahrzeug-

ausweisen/Kontrollschildern ergeben sich für die Verkehrssicherheit (fehlende/verzögerte 

amtliche Prüfung)? 

4. Resultieren aus der verzögerten oder fehlenden Einlösung nachteilige finanzielle Folgen für 

die Allgemeinheit, etwa in Bezug auf nicht erzielte Einnahmen? Wenn ja, wie hoch schätzt 

der Regierungsrat diese Ausfälle? 


